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1 	 T 277/86 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 20. Juli 1981 angeineldeten 
europãischen Patentanineldung 81 105 668.8, für die die 
Priorität einer früheren Anmeldung vom 8. August 1980 (DE 
3 030 094) in Anspruch genomminen wird, ist am 10. August 
1983 das europãische Patent 0 045 867 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent haben die beideñ Beschwerde-
führerinnen (Einsprechende I und II) Einspruch eingelegt 
und sie beantragen das Patent zu widerrufen, da der 
Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhe. 

Zur Stützung dieser Auffassung verweisen sie auf folgende 
Druckschriften (Nuinerierung in Ubereinstiininung mit 
derjenigen in der angefochtenen Entscheidung): 

DE-A- 2 911 085 
DE-C- 106 440 
DE-U- 8 021 411 	 V  
US-A- 1 376 411 
US-A- 3 398 822 
US-A- 4 147 245 
US-A- 1 322 377 
DE-B- 1 218 813 
DE-C- 1 301 715 
US-A- 3 441 110 
DE-A- 1 964 357 
DE-A-- 1 400 409 
DE-A- 2 815 474 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist nennt die Einsprechende II 
in der inündlichen verhandlung vom 15. Januar 1986 noch die 
FR-A- 619 522. 
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2 	T 277/86 

Mit Zwischenentscheidung vom 7. August 1986 hat die Em-

spruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrechterhaltung 

des Patents mit den in der Mitteilung gemàB Regel 58 (4) 

EPU vom 10. Februar 1986 angegebenen Unterlagen Em-

spruchsgründe nach Artikel 100 EPO nicht entgegenstunden. 

Gegen die Zwischenentscheidung haben die Beschwerde-

führerinnen am 21. August1986 bzw. 23. August 1986 

Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu viderrufen. Die 

BeschverdegebUhr ist am 21. August 1986 bzw. 23. August 

1986 entrichtet vorden und die schriftlichen Begründungen 

sind am 20. September 1986 bzw. 23. August 1986 
eingegangen. 

In der auf Antrag aller Beteiligten durchgeführten münd- 

lichen Verhandlung vom 30. Juni 1988 haben die Beschwerde-

führerinnen nochmals ihre Ansicht begründèt, daB der 

Gegenstand des europãischen Patents 0 045 867 auch im 

geänderten Umfang mit Rücksicht auf dfe Druckschriften 

(2), (4) und (9), insbesondere in der Gesamtschau von (2) 

und (9) nicht auf erfinderischer Tátigkeit beruhe. Es wird 

dabei die Auffassung vertreten, daB nicht (4) den Aus-

gangspunkt der Erfindung darstelle, sondern (2), weil dort 

zum Schalten der Kupplung Druckluft vom Kompressor 

Verwendung finde. 

Mit Buck auf (2) wird noch vorgetragen, daB auch dort die 

Kupplung am Deckel des Kompressors vorgesehen sei und daB 

(2) nicht nur ein Schienenfahrzeug, sondern ganz allgemein 

ein Kraftfahrzeug of fenbare. Das Ersetzen der in (2) 

of fenbarten Kupplung durch eine aus (9) bekannte Lamellen-

kupplung stel].e ledig].ich eine "Modernisierung" von (2) 

dar, wobei es unbeachtlich sei, daB (9) eine hydraulisch 

schalthare Kupplung zum Inhalt habe. 

10 
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3 	 T 277/86 

liii Verlauf der Verhandiung wurde noch die unterschiedliche 
Beurteilung der Druckschrift (9) erkenrthar, wobei die 
Beschwerdefuhrerinnen ausschlieBlich auf Fig. 3 derselben, 
die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hingegen auf 
Fig. 3 im Lichte der zugehörigen Beschreibung Sp. 3 Z. 32 
bis Sp. 4 Z. 4 von (9) absteliten, wonach das Einrücken 
der Lameilenkupplung hydraulisch erfolge; TJneinigkeit 
herrschte zwischen Parteien auch über die Beurteilung von 
(9) hinsichtiich der Frage wo der Kompressor an der 
Kupplung anzuordnen sei. 

Die Beschwerdeführerinnen beantragen den Widerruf des 
Patents, während die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung 
der Beschwerden beantragt, wobei das Patent im Rahmen des 
Anspruchs 1, eing. am 28. Juni 1988, und der Ansprüche 2 
und 3, eing. am 3. Oktober 1984 und einer daran angepaten 
Beschreibung und der erteilten Zeichnung Bestand haben 
soil. 

Der unabhängige Anspruch 1 lautet: 

11 1. Regeivorrichtung für einen Kompressor, zum Betrieb in 
Kraftfahrzeugen, mit einer in der Antriebsverbindung 
zwischen einem Antriebsinotor des Kompressors (8) und dem 

Kompressor (8) befindlichen Scheibenkuppiung (2), welche 
sowohi druckabhängig vom Druck in einem vom Kompressor (8) 
aufladbaren Druckluftkreis als auch selbsttãtig durch 
Federkraft schaitba.r 1st, wobei der Eingangsteil (4) der 
Scheibenkupplung (2) vom Antriebsinotor antreibbar ange-
ordnet ist und der Abtrieb (5) der Scheibenkupplung mit 
der Antriebswelie des Koinpressors (8) verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Scheibenkupplung durch 
Druckfedern (1) einrückbar ist und eine Vorrichtung zuin 
Ausrücken bei Erreichung des maximalen Betriebsdruckes 
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4 	T 277/86 

aufveist, daB die Vorrichtung einen in die Antriebswelle 

des Koapressors (8) umschlieBenden Lagerdeckel (6) des 

Kompressors angeordrieten, den Fôrderdruck des Kompressors 

führenden Kanal (21) aufweist, der in einen ebenfalls in 

Lagerdeckel (6) zumindest annãhernd konzentrisch zum 

Abtrieb (5) angeordneten Ringraum (17) mündet, der seiner-

seits von einem in ibm verschieblich gelagerten Ringkolben 

(Dichtungsring 19) begrenzt ist, und daB die Vorrichtung 

weiterhin ein in Lagerdeckel (6) geführtes Wálzlager (13) 

aufweist, das einerseits axial verschieblich mit dem 

Ringkolben (Dichtungsring 19) und andererseits mittels die 

Scheiben der Scheibenkupplung mittels Bohrungen axial 

durchsetzender Druckbolzen (11) mit einer auBerhaib des 

Lagerdeckels angeordneten Druckplatte (9) für die 

Scheibenkupplung (2) gekoppelt ist, derart, daB die 

Druckplatte (9) in Ausrückrichtung von den Druckbolzen 

(11) und in Einrückrichtung durch die Federkraft belastbar 

ist." 	 - 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie sind zulassig. 

2.1 	Der geltende Anspruch 1 ist inhaltlich durch die ursprung- 

lichen Ansprüche 1 und 2 sowie die ursprüngliche Figur 

bezuglich des Merkmals der Bohrungen für die Druckbolzen 

gestutzt. Die geltenden Ansprüche 2 und 3 gehen auf die 

ursprünglichen Ansprüche 3 bzw. 4 und 5 zurück. Auch die 

neue Beschreibung halt sich in Rahmen des ursprünglich 

Offenbarten. Dies gilt auch für die einzige Figur, die der 

ursprünglichen Figur entspricht. Es bestehen daher keine 

Bedenken gegen die neuen Unterlagen in Rinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU. 

02404 	 . . ./ . S • 
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5 	T 277/86 

	

2.2 	Der geltende Anspruch 1 geht aus den erteilten Ansprüchen 

1 und 2 hervor, wãhrend die geltenden Ansprüche 2 und 3 

den erteilten Ansprüchen 3 bzw. 4 und 5 entsprechen. Damit 

sind die Patentansprüche nicht in der Weise geãndert 

worden, daB der Schutzbereich erweitert wird, so daB auch 

das Erfordernis des Artikel 123 (3) EPU erfüllt ist. 

	

3.1 	GemäB Artikel 114 (2) EInj liegt die Entscheidung darüber, 

ob ein verspàtetes Vorbringen bei der Prüfung der Frage 

der Patentfahigkeit zu berücksichtigen ist, im pflichtge-

iuãBen Ermmessen der entscheidenden Instanz, d. h. jm 

vorliegenden Fall der Beschwerdekaminer, wobei nach 

Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen überprüft werden muB, 

) 	ob das betreffende Vorbringen, für die zu treffende 

Entscheidung erheblich ist,.d. h. zu einer anderen 

Entscheidung hinsichtlich der Frage der Erteilung oder der 

Rechtsbestàndigkeit eines Patents führen wUrde als sie 

ohne dieses Vorbringen zu treffen wãre. - 
C .  

	

3.2 	Im vorliegenden Fall ist die FR-A- 619 522 als verspàtet 

vorgebracht zu betrachten, da sie nach Ablauf der Em-

spruchsfrist (nàmlich erst in der mündlichen Verhandlung 

vor der Einspruchsabteilung) genannt wurde, ohne daB hier-

für eine sachliche Notwendigkeit - etwa wegen einer 

erheblich geãnderten Fassung des Patentbegehrens - 

bestanden hãtte. Die Uberprüfung durch die Kaxnnier hat 

ergeben, daB dieses Material nicht entscheidungserheblich 

1st. Es 1st daher, wie im Punkt 3. der Mitteilung der 

Kanuner vom 11. Mârz 1988 angekündigt, nicht zu berück-

sichtigen. Auf eine weitere Begründung hierzu besteht kein 
Rechtsanspruch. 

	

4. 	Bevor auf die Frage der Neuheit und erfinderischen Tãtig - 
keit des Beanspruchten eingegangen wird, sind die Druck- 
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6 	T 277/86 

schriften (1) und (3) von alien weiteren Setrachtungen 

auszuschiieBen, da sie nicht zum Stand der Technik nach 

Artikel 54 (2) und (3) EPU gehören vie auch in der 

angefochtenen Entscheidung auf S. 6 letzter Absatz 

zutref fend vermerkt ist. 

5. 	Zunãchst ist die Frage zu kláren, weicher Stand der 

Technik ais Ausgangspunkt der Erfindung zu gelten hat. Die 

Beschwerdegegnerin und die Kamnter waren sich darin einig, 

daB (4) für die Gattungsbildung heranzuziehen ist. 

Nach der geltenden Beschreibung geht die Erfindung in 

Oberbegriff von Anspruch 1 demzufoige von (4) aus. In der 

mündlichen Verhandlung ist seitens der Beschwerdeführerin- 
nen bestritten worden, daB (4) den Ausgangspunkt der 

Erfindung darsteile und zwar mit dem Argiment, daB nicht 

ailein die Druckiuft des Kompressors die Kupplung schalte, 

sondern daB es hierzu auch einer E1ektrikbedürfe. 

Es kann nicht in Abrede gestelit verdén, daB in (4) eine 
Eiektrik an der Schaitung der Kuppiung beteiligt 1st, 

andererseits wird (2) deshaib nicht ais gattungsbe-

stimmende Druckschrift seitens der Kammer angesehen, da 

sie ein Bremssystem zum Inhait hat, dessen Kompressor "P" 

über keinen direkt zugeordneten Motor verfügt, vieimehr 

iiegt ein Antrieb unter Einbeziehung des Systems Schiene-

Rad vor, wobei der Koapressor unter Einsatz eines 

Zwischengetriebes angetrieben wird. Die ráumiiche Distanz 

des "Motors" in (2) zum Kompressor lãBt es nach Ansicht 

der Kammer nicht zu, die Druckschrift (2) zur Abgrenzung 

heranzuziehen, veil (4) diesbezüglich erheblich nãher 

kommt, indem dort ein Motor "2" über die Weile "11" mit 

dem Kompressor "1" verbunden ist. Es wird seitens der 

Kammer nicht verkannt, daB die Kupplung "4" im Antriebszug 

"3, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 und 9" urid dem 

02404 	 .../... 



7 	 T 277/86 

Kompressor "1" angeordnet 1st. Für (4) als Ausgangspunkt 
der Erfindung spricht die Tatsache, daB dort in Anspruch 1 
ganz ailgemein em "vehicle" beansprucht wird, worunter 
auch em "Kraftfahrzeug" im Sinne von Z. 2 des geltenden 
Anspruchs 1 fällt; weiterhin spricht für (4) die Tatsache, 
daB deren Kupplung 11 4" als Scheibenkupplung anzusehen ist 
und soinit in den Anspruchsoberbegriff des Anspruchs 1 zu 
nehinen ist. (2) hingegen 1st ganz abgestellt auf em 
Schienenfahrzeug, wobei die einzige diesbzügliche Offen-
barungsquelle die Fig. 1 in (2) darsteilt. Die Kupplung 
11 22, 24" in (2) ist eine Klauenkupplung, d. h. eine 
Kupplung mit FormschluB. Damit ist aufgezeigt, daB bei der 
Frage des Ausgangspunktes der Erfindung, die Patent-
inhaberin den Kammervorschlag zu Recht aufgegriffen und 
die Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenüber (4) vorgenommen 
hat. 	 V  

Da weiterhin die Frage der Abgrenzung nurforma1e aber 
keine materiell-rechtliche Bedeutung hat, ist Anspruch 1 
insoweit nicht zu beanstanden, da seine Aufteilung in 
bekannte und charakterisierende Merkmale mit Buck auf (4) 
zutref fend ist. Dem Formerfordernis von Regel 29 (1) EPU 
ist somit Genüge geleistet. 	 V 

6. 	Aus Nr. 5. der Entscheidungsgründe folgt, daB die Neuheit 
des Gegenstandes von Anspruch 1 gegeben ist, da keine der 
Druckschriften, die im vorliegenden Verfahren zu berück-
sichtigen sind, die Gesamtheit der Merkinale des 
Anspruchs 1 zeigt, vgl. Druckschriften (2) und (4 bis 13). 
Neuheit des Beanspruchten 1st von den Beschwerdeführerin- 
nen nicht bestritten worden und auch die Uberprüfung 
seitens der Kammer hat zu dein Ergebnis geführt, daB der 
Gegenstand von Anspruch 1 unstrittig neu ist, Artikel 54 
EPtJ, so daB es mangels eines diesbezüglichen Vorbringens 
keines weiteren Eingehens auf diese Frage bedarf. 

02404 



8 	T 277/86 

7. 	Ausgehend von dem nãchstkonunenden Stand der Technik gemã8 

(4), bei dem der Kompressor "1" und sein Antriebsmotór 

sowie die Kupplung "4" jeweils getrennte in keiner Weise 

in Richtung Raumersparnisbzw. einfacher Konstruktion 

optimierte Baueinhelten darstellen, liegt der Erfindung 

die Aufgabe zugrunde, vg].. Sp. 1 Z. 22 bis 29 der Streit-

patentschrift, die gattungsgemãBe Regeleinrichtung dadurch 

zu verbessern, daB sic einfach und vartungsarn 1st, daB 
sic venig Bauraum beansprucht und eine sichere Funktion 
gewáhrleistet, wobei die Leistungsaufnahme der Regelein-
richtung klein sein soil. 

Es mag zutref ten - vgl. angefochtene Enscheidung - daB die 
Neuheit der Aufgabe gegeben ist. Die Einsprechende I 
widerspricht dieser Festste].lung mit dem Hinveis auf den 
Autotechniker, der bestrebt 1st, den beengten Bauraum in 
Kraftfahrzeugen sinnvoli zu nutzen und die .Energieaufnahme 
von Zusatzaggregaten môgiichst klein zü.hálten. Nach Auf-

fassung der Kammer 1st es von nachrangigeiBedeutung, ob 

die Aufgabe neu ist oder nicht, da veiterhin zu unter-

suchen ist, ob sic für sich bereits erfinderisch ist. Dies 
scheint indes nicht der Fail zu scm, veil die Arguinente 
der Einsprechenden I, was die erfinderische Qualitãt der 
Aufgabe anbeiangt (nicht der Neuheit!) überzeugend sind, 

da deni Fachmann die bei Kraftfahrzeugen vorliegenden Rand-

bedingungen (gedrángte Bauweise, einfache und vartungs-

freie Konstruktion, geringer Energiebedarf) bestens ver-

traut sind und als Richtschnur in Zubehôrbereich 

(Kompressor) von Kraftfahrzeugen zu gelten haben. Die 

gesteilte Aufgabe ist nach Auffassung der Kammer zumindest 
nicht erfinderisch. 

02404 
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8. 	Hinsichtlich der Frage, ob die beanspruchte Lôsung der 
gesteliten Aufgabe durch den verfügbaren Stand der Technik 
nahegelegt wurde, ist folgendes zu bemerken: 

Die kennzeichnende Ausgestaltung der gattungsgemaen 
Regelvorrichtung für einen Kompressor gem&B Anspruch 1 ist 
auf folgende Merkinale abgestellt (eswird die in der 
mündlichén Verhandiungvorn 30. Juni 1988 diskutierte 
Merkinalsaufgliederung übernomiuen): 

daB die Scheibenkupplung durch Druckfedern (1) 
einrückbar 1st 

und eine Vorrichtung zurn Ausrücken bei Erreichung des 
niaximalen Betriebsdruckes aufweist, 

daB die Vorrichtung einen mm die Antriebswelle des 
Koinpressors (8) unischlieBenden Laerdecke1 (6) des 
Kompressors angeordneten, den Förderdruck des 
Kompressors führenden Kanal (21) 'aufweist, der in 
einen ebenfalls un Lagerdeckel (6) zuinindest 
annähernd konzentrisch zuni Antrieb (5) angeordneten 
Ringrauin (17) mündet, 

der seinersejts von einem in ihm verschieblich 
gelagerten Ringkolben (Dichtungsring 19) begrenzt 
1st, 

und daB die Vorrichtung weiterhin ein un Lagerdeckel 
(6) geführtes Wàlzlager (13) aufweist, das einerseits 
axialverschiebljch mit deni Ringkolben (Dichtungsring 
19) und 

andererseits mittels die Scheiben der Scheibenkupp-
lung mittels Bohrungen axial durchsetzender Druck- 

02404 	 .../... 
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boizen (11) mit einer auBerhalb des Lagerdeckels 

angeordneten Druckplatte (9) für die Scheibenkupplung 

(2) gekoppelt ist, derart, daB die Druckplatte (9) in 

Ausrückrichtung von den Druckbolzen (11) und in 

EinrUckrichtung durch die Federkraft belastbar ist. 

	

8.1 	Mit vorgenannten Merkmalen a) bis f) vird die gattungs- 

gemá6e Regeleinrichtung dahingehend ausgestaltet, daB die 

Kupplung nicht mehr als Baueinheit frei zuganglich in Raurn 

zwischen dem Antriebsmotor und dem Kompressor vorgesehen 

1st, sondern sic unter "axialer Verkürzung" der Regelvor-

richtung nunmehr integriert eingebaut ist und zwar in den 

Deckel des Kompressors. Damit wird der bei Kraftfahrzeugen 

vorhandene, beengte Bauraum optimal ausgenutzt und es 

verden erkennbar auch alle weiteren Aufgabenaspekte vie 

einfache/wartungsarme und sichere Konstruktion ebenso 

erfüllt vie der Aspekt der geringen Leistungsaufnahme der 

Regeleinrichtung, da keiner].ei Zwischeigetriebe oder 

sonstigen kinematischen Gliederzwischen der Antriebs-

einheit und dem Kompressor vonnôten sind. 

	

8.2 	Die Untersuchung der Frage, ob die beanspruchte Aufgaben- 

lôsung gemãB Anspruch 1 das Erfordernis des Artikel 56 EPU 

erfüllt, làuft auf die Beantwortung der Frage hinaus, ob 

der Stand der Technik dem Fachmann einen Hiveis geben 

konnte, urn von der gattungsgemäBen Regeleinrichtung zur 

nunmehr beanspruchten Regeleinrichtung gemãB Arispruch 1 zu 

gelangen. 

Wie unter 8.1 vorstehend ausgeführt basiert das Wesent-

liche der nunmehr beanspruchten Regeleinrichtung auf der 

Integration von Kupplung und Kompressor, indem die 

Kupplung in den Lagerdeckel des Kompressors eingebaut 

ist. 

02404 	 .../... 



11 	T 277/86 

8.3 	Etwas Derartiges zeigt im Gegensatz zur Auffassung der 

Beschwerdeführerinnen die Druckschrift (2) nicht, da 

rechts neben dem Kompressor "P" ein Getriebegehäuse vorge-

sehen ist, wobei die Kiauenkupplung "22, 24" in diesem 

Getriebegehãuse untergebracht ist. Die Betãtigungsein-

richtung 11 3, 4, 23" für die Klauenkupplung 11 22, 24" sitzt 
oben auf dern vorgenannten Getriebegehãuse. Die Druck-

schrift (2) weist mit dieser Lehre nach Auffassung der 

Kammner in eine ganz andere Richtung als die beanspruchte 

Konstruktion. In (2) ist eben keine Integration un Sinne 
des vorliegenden Anspruchs 1 realisiert. (2) bleibt 

einerseits hinter (4) zurück, was die Gattungsbildung 

betrifft, sie zeigt allenfails das kennzeichnende Merkmal 

des Anspruchs 1 hinsichtlich der Ausrückvorrichtung der 

Kupplung (nicht Scheibenkuppiung!) bei Erreichung des 

mnaximmalen Betriebsdruckes und somit lédiglich eine 

teilweise fibereinstinunung mit einem Merkna1 des Kenn-

zeichenteils von Anspruch 1. Der bestinuneñde Lãsungs- 

gedanke von Anspruch 1 wird hingegen nichttangiert. 

8.4 	Es iiegt auf der Hand, da (4) bei bereits festgesteliter 

zutreffender Berücksichtigung als gattungsbestimnmender 

Druckschrift, keines der Kennzeicheninerkmnale von 

Anspruch 1 beinhaltet und auch nicht nahegelegt, wiederum 

well es dort eine ganz andere Aufgabe als beimn Streit-

patent zu iösen gait, vgl. deren Sp. 1 Z. 12 bis 45. Die 

(4) entnehithare Kupplung 11 4,8, 10" ist als Scheiben-
kupplung ansprechbar, in ihrer Anordnung in bezug auf ihre 

Lage zum Kompressor sowie in bezug auf ihre Betãtigung ist 

sie hingegen mit der beanspruchten Lamneilenkupplung nicht 

vergleichbar, so daB auch aus (4) kein Lösungsbeitrag zur 

Aufgabe des Streitpatentes resuliert. 

8.5 	Aus (9) ist grundsãtzlich eine fluidbetätigte (im speziel- 

len Fall hydrauiisch betãtigte) Lamellenkupplung bekannt 
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12 	 T 277/86 

und zwar im Zusannnerthang mit einemn Kraftfahrzeug. Beson-
ders relevant in (9) ist zunãchst Fig. 3, die die Kupp-
lungskonstruktion verdeut].icht. Es ergeben sich was die 
reine Kupplungskonstruktion (nicht ihre Betãtigung) 
betrif ft eine Reihe von Ubereinstimnaungen mit der 
anmeldungsgemáB beanspruchten Lamellenkupplung. Der 
Umstand, daB in (9) eine hydraulische Betãtigung vorliegt, 
sei zunàchst auBer Acht gelassen. Das Uber "18" zugeführte 
Betãtigungsmittel verschiebt den Kolben "38" und das 
Wãlzlager "40", den Ring "41", die Stifte "42" und 
schlieBlich die Einrückscheibe "43"; gemáB Sp. 3 Z. 30 bis 
Sp. 4, Z. 4 von (9) entspricht dies dem "Einrücken" der 
Kupp].ung, so daB die die Zuganker umgebenden Tellerfedern 
konsequenterweise das "Lôsen" der Kupplung bewerk-
stelligen. 

Nit dieser textlich gestützten Arbeitsweise der Kupplung 
von (9) gemäB Fig. 3 liegt somit eine Vertauschung der 
Funktionen "Einrücken - Lôsen" gegenuber dem Anspruch 1 
geltender Fassung vor, da dort das Einrücken von den 
Federn "1" und das Lôsen mittels Druckmedium (Luft) 
erfolgt. 

Nach Auffassung der Kamnmner ist die Lehre von Fig. 3 und 
der sie stützenden Beschreibung von Druckschrift (9) in 
sich klar, so daB für irgendwelche Uberlegungen inwieweit 
in Fig. 3 von (9) eine gegenteilige Funktion hineininter-
pretierbar 1st, für den neutralen Fachmann, der den 
Streitgegenstand nicht kennt, kein Raum und schon gar 
keine Veranlassung besteht. Hinzu kommt, daB die Druck-
schrift (9) eine hydraulisch betätigbare Lamellenkupplung 
für ein Kraftfahrzeug zum Inhalt hat, wobei in Sp. 2 
Z. 2/3 der Druckschrift auf die gedrãngte Bauweise 
hingewiesen wird. Insgesamt ist aber die Druckschrift mit 
der Ausbildung eines hydraulischen Gestãnges befaBt, 
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is 

weiches auf einfache Weise einsteiibar sein soil. Die 
"gedrängte Bauweise" ist somit nicht auf die Kuppiung 
seibst zu lesen, wie dies die Einsprechende I tut, sondern 
auf deren hydrauiisches Gestänge. Die Druckschrift (9) 
lost mithin nicht die arimeidungsgemãBe Aufgabe, sondern 
eine ganz andere Aufgabe. Weiterhin wird die Kupplung 
nicht etwa von der Druckluft des Fahrzèug-Kompressors 
angetrieben, sondern von dent Fluid, das über die Leitung 
11 18 11  aus dent Geberzylinder 11 7" herruhrt. Die bekannte 
Kupplung bleibt somit erheblich hinter dent Oberbegriff von 
Anspruch 1 zurück, da sie nicht druckabhãngig vom 
Druckluft-Kompressor schaitbar 1st und well der Antrieb 
der bekannten Kuppiung nicht zunt Antrieb des Kompressors 
dient. Mit Buck auf das KennZeichen von Anspruch 1 fehien 
dessen bestinunenden Merkmale, wonach die Druckbolzen die 
Scheiben der Scheibenkupplung voll durchsetzen sowie 
notwendigerweise die an den Lagerdeckel des Kompressors 
gebundenen Merkmale, da ein Kompresor in (9) voilstândig 
fehit. 

	

8.6 	Nach Auffassung der Einsprechenden I ist mit Druckschrift 
(7) eine "kinematische Umkehrung" des Beanspruchten 
bekannt. Die Auswertung von (7) seitens der Kainnier ergibt, 
da8 dort grundsatzlich eine Regelvorrichtung für einen 
Kompressor offenbart ist. Die Kupplung 11 12, 13" ist hier 
als Zahnkupplung ausgebildet und welt ab vom Kompressor 
11 14" vorgesehen, so daB insgesamt weder die Merkmale von 
Anspruch 1, die die Kuppiung aissoiches betreffen, noch 
die Anordnung der Kupplung in bezug auf den Kompressor 
tangiert werden. Es bestehen somit so gravierende Unter-
schiede zum Gegenstand von Anspruch 1, daB es auf die Art 
der Betàtigung der Kupplung, nämuich in "umgekehrter 
Weise", nicht entscheidungswesentlich ankommmt. 

	

8.7 	Die Einsprechenden I und II haben mm schriftlichen Teil 
des Beschwerdeverfahrens vor allein auch abgesteilt auf die 
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Druckschrift (13). Diese betrif ft eine Gebläsekupplung; 

sie ist darnit - im Gegensatz zurn Vortrag der beiden 

Beschwerdeführerinnen - gattungsfread, da dort der 

Kompressor fehlt. Es ist nicht akzeptabel, das Geblãse 

"52" der in Rede stehenden Druckschrift gleichzusetzen mit 

dern Kompressor "8" des vorliegenden Anspruchs 1. Wie jedem 

Kraftfahrzeug-Fachrnann geláufig, verden Gebláse einge-

setzt, urn den Motor zu kUhien. Dies geschieht im offenen 

Kreislauf, wobei die Regelung durch Thermostat erfolgt, 

vgl. S. 11 Z. 7 und S. 12 Z. 2 von (13). Die dort vorge-

sehene Kupplung "17, 23, 26" vird nicht etwa von der 

Gebláseluft, sondern von einer eigenen Queue beauf-

schlagt, vgl. S. 11 Z. 10. Es liegt mithin keine druckab-

hàngige Regelung eines Kompressors vie beirn Gegenstand von 

Anspruch 1 vor, so daB von dahér gesehen der Oberbegriff 

von Anspruch 1 nicht erfüllt ist, auch nicht "irn wesent-

lichen" erfüllt ist, vie die Einsprechende II nachzuveisen 
versucht. Da kein Kopressor vorliegt, kanñ auch die 

Kupplung nicht im Lagerdeckel desselben vcrgesehen scm, 

so daB (13) alle die Kennzeichenmerkmale des Anspruchs 1, 

die einen Lagerdeckel voraussetzen, auch nicht zeigen bzw. 

nahe].egen kann. Die Geblàsekupplung der in Rede stehenden 

Druckschrift stimmt in Teilmerkmalen mit der Kupplung 

gemãB Anspruch 1 überein, nãmlich durch das Vorliegen 

eines Kolbens "23", der entweder durch Druckluft "30, 31, 

32, 33, 35a, 35b, 22" oder durch eine Feder "28" betãtig-

bar ist. Is Gegensatz zurn Beanspruchten gemã8 Anspruch 1 

rotieren aber die Bautei].e "19, 23" urn die festatehende 

Achse "11", die an den stationãren Lüfterblock "10" 

angeschweiBt ist. Demzufolge sind auch alle Lagerringe 

"15, 16, 20, 21" axial unverschieblich auf der Achse "11" 

angebracht. Mithin ist nur ein Teilelernent (Kolben und 

dessen beidseitige Druckbeaufschlagung) mit dem Gegenstand 

von Anspruch 1 vergleichbar, alles Anderes weist hingegen 

in eine vôllig andere Richtung, auch wenn dort môglicher-

veise eine gedrángte Bauweise realisiert ist. 
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8.8 	Wie vorstehend aufgezeigt steheri (2), (4), (7), (9) und 
(13) dem Gegenstand von Anspruch 1 aus der Sicht der 
erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen. 

Dies gilt im übrigen auch für die verbleibenden Druck-
schriften (5), (6), (8), (10), (11) und (12), die wie (13) 
nicht mehr zum direkten Fachgebiet des Streitpatents 
gehören, sondern bereits Tell eines aligemeinen Gebietes, 
nãmlich dem Gebiet der fluidbetãtigten Kupplungen sind. 
Auf diesem Fachgebiet wird der Fachmann aber nicht nach 
der Lãsung der vorliegenden Aufgabe suchen, well dort die 
Randbedingungen, die bei einer Regelvorrichtung für einen 
Kompressor voruiegen, nicht existent sind, vgl. z. B. 
Aufgabenaspekte wie raumsparende Bauweise bzw. kleine 
Leistungsaufnahine der Regelvorrichtung. 

	

8.9 	Es ist abschlieBend noch auf die Frage einzugehen, ob die 
Regelvorrichtung gemäB Anspruch 1 durch die Koinbination 
der zu berücksichtigenden Druckschriften iiahegelegt ist; 
insbesondere ist die Kombination von (2), (4) und (9) 
diesbezüglich zu untersuchen, da beide Beschwerdeführerin-
nen der Auffassung sind, daB gerade durch diese Kombina-
tion ein Weg vorgezeichnet sei, der den Fachinann ohne 
erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1 
hinführe. 

Wie unter 8.3 bis 8.5 bereits ausgeführt, sind (2), (4) 
und (9) nicht in der Weise interpretierbar wie dies 
seitens der Beschwerdefuhrerinnen vorgenommen wurde. Es 
wurde vorstehend schon dargelegt, daB (2) nicht eininal die 
Gattungsmerkmale von Anspruch 1 hergibt, geschweige denn 
einen Konipressor offenbart, dessen Kupplung in eineni 
Lagerdeckel des Koinpressors untergebracht ist. 
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Andererseits ist (9) eine Lamellenkupplung entnehinbar, die 

der beanspruchten in vielen baulichen Koamponenten gleich 

ist, die aber bezüglich Betãtigungsmediurn und Betátigungs-
funktion "Lãsen - Einrücken" von der beanspruchten 

Lamellenkupplung verschieden ist. (9) gibt dem Fachinann 

somit einen Hinweis auf die Bauweise einer Lamellen-

kupplung nicht aber auf die Anordnung und Anpassung 

derselben in Zusammenhang mit einer Regelvorrichtung eines 
Kampressors. 

Schlie8lich ist (4) was die Anordnung von Motor - 

Kompressor - Kupplung anlarigt ein Beispiel dafür, vie sie 

aus dem Blickwinkel des geltenden Anspruchs 1 nicht 
getroffen werden solite. 

Bei dieser Sachlage führt auch die gleichzeitige Betrach-

tung von (2), (4) und (9) bzw. von (2) und (9) nicht zum 
Gegenstand von Anspruch 1 , veil selbst bei Ersatz der 
Kupplung "22, 24" von (2) durch die Kupplüng gemaB Fig. 3 
von (9), noch imrner keine Kupplungsanordnung in Lager-
deckel des Kompressors erreicht wird. Es ist in diesem 
Zusammenhang noch hervorzuheben, daB es selbst bei Anord-

nung der Kupplung in Lagerdeckel des Kompressors noch eine 

Reihe von Schritten zu tun gab, urn zum Gegenstand von 
Anspruch 1 zu gelangen, vgl. S. und Merkrnale C), e) und 
f), in denen der Lagerdeckel wôrtlich angesprochen ist, 

vährend die Mer)a1e b) und d) indirekt mit dem Lager-

deckel verbunden sind, indem die Ausrückvorrichtung in 

Lagerdeckel vorgesehen und über Bohrungen in demselben 

druckmittelbeaufschlagbar ist und indern der Ringkolben 

"19" den Lagerdeckel als Zylinderwãnde voraussetzt. 
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Der bestiinmende Gedanke des Anspruchs 1 un Vergleich zum 
relevanten Stand der Technik ist somit auch durch die 
Gesaznzntschau von (2), (4) und (9) nicht erreichbar, wobei 
diese Feststellung unmittelbar ausgeweitet werden kann auf 
die restlichen im Verfahren befindlichen Druckschriften 
(5) bis (8) und (10) bis (13), so daB Kombinationen aieser 
Druckschriften mit einer oder mehreren der Druckschriften 
(2), (4) und (9) nicht innaheliegender Weise zum 
Gegenstand von Anspruch 1 führen. 

Die Kanuner vermag auch im Argument der Einsprechenden II, 
vgl. Eingabe vom 24. Mai 1988 unter 5.4 bzw. 4., keine 
Infragestellung der erfinderischen Qualitãt des Gegen-
standes gemãB Anspruch 1 zu erkennen, zum einen veil eine 
derartige Uberlegung eine reine ex-post-Betrachtung dar-
stelit und zum anderen veil sie auf eih nicht zu berück-
sichtigendes Dokument gestützt ist (FR-A- 619 522). 

8.10 Aus den' vorstehenden AusfUhrungen folgt, daB auch eine 
Zusaminenfassung der dem. Stand der Technik zu entnehinenden 
Lehren dein Fachmann keine Anregung geben konnte, aufgrund 
deren er ohne erfinderische Tãtigkeit zu der Regelvor-
richtung gemà8 Arispruch 1 hàtte gelangen kônnen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer 
erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikel 56 EPU. 

8.11 Der Anspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 
und 3, die auf besondere Ausführungsarten der Regelvor-
richtung nach dem Anspruch.1 gerichtet sind, haben deshaib 
Bestand. 

9. 	Die Beschreibung ist an das geltende Begehren angepaSt und 
redaktionell berichtigt worden. Sie entspricht den Vor-
schrifteri des EPU. 
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Die Beschreibung Sp. 3 Z. 36 bis 42 steht nicht im Wider-
spruch zu der Lehre des Anspruchs 1, da in diesem ledig-

lich ausgesagt ist, daB das Wãlzlager der Scheibenkupplung 
mit der Druckplatte gekoppelt ist. Wie ohne weiteres er-

kennbar, kann diese Kupplung direkter oder indirekter Art 

sein; beide Varianten sind vom Wortlaut des Anspruchs 1 
umfaBt. Die vorstehend zitierte Beschreibungsstelle der 
geltenden Unterlagen ist somit in Ubereinstiamung mit der 

Lehre des Anspruchs 1. 

Entscheidungsfore1 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerden verden zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die Erstinstanz zurückverwiesen mit der 
1 . 

Auflage, das europãische Patent in geãndertem Umfang 
aufrechtzuerhalten und zwar mit folgenden Unterlagen: 

- 	Patentanspruch 1 vie am 28. Juni 1988 als Hauptantrag 
eingegangen; 

- 

	

	Patentansprüche 2 und 3 vie an 3. Oktober 1984 
eingegangen; 

und mit folgenden Anderungen in der Patentschrift: 
- 	Titel der Erfindung: Streichung von ",insbesondere"; 
- 	Beschreibung Spalte 1, Zeile 1 bis 5, ersetzt durch 

Einschub, eingegangen am 28. Juni 1988; 
- 	Beschreibung Spalte 1, zwischen Zeile 21 und 22, Em- 

schub der Seiten 1 und 2, eingegangen am 

18. Juli 1985. 
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Im übrigen sollen die Beschreibung und die Zeichnungen 

unverãndert bleiben. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 

02155 


